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Das Grundstück im Miteigentum 
lic. iur. Tobias Gimmel, Brugg

Das «Miteigentum» ist eine Unterart 
des gemeinschaftlichen Eigentums 
(neben dem Gesamteigentum) und 
kann auch als «Eigentum nach Bruch-
teilen oder Quoten» bezeichnet wer-
den. Die Unterscheidung erfolgt nach 
zwei Kriterien: a) nach der Beziehung 
der Beteiligten zueinander und b) nach 
ihrer Beziehung zum Objekt.

Mehrere Beteiligte können ohne 
weiteres Miteigentum begründen, d. h., 
es braucht kein besonderes, auf Gesetz 
oder Vertrag begründetes Gemein-
schaftsverhältnis. So können zwei Part-
ner entscheiden, ihre neue Wohnung 
als Miteigentümer zu erwerben. Dabei 

de� nieren sie im Kaufvertrag Bruchtei-
le, mit denen sie im Grundbuch einge-
tragen werden (z. B. Lisa Meier ½ und 
Fritz Senn ½). 

Sie können auch Quoten bestim-
men, welche die unterschiedlich einge-
brachten Eigenmittel abbilden (z. B. 
Lisa 64/100 und Fritz 36/100). Späte-
re Anpassungen (z. B. durch die Rück-
zahlung der Hypothek) werden im 
Grundbuch nicht automatisch ange-
passt; solche Vorgänge sollten die Mit-
eigentümer für sich festhalten.

Im Gegensatz zum Gesamteigen-
tum kann jeder Miteigentümer grund-
sätzlich über seine Quote verfügen. 
Dieser Bruchteil kann veräussert oder 
belastet werden (z. B. mit einem 

Grundpfandrecht oder mit einer Nutz-
niessung). Die Verfügungsfähigkeit 
hat Grenzen: Miteigentümer unterei-
nander haben ein Vorkaufsrecht 
gegenüber jedem Nichtmiteigentü-
mer, der einen Anteil erwerben will. 
Will z. B. Lisa ihren hälftigen Mit-
eigentumsanteil einem Dritten ver-
kaufen, muss sie zuerst Fritz fragen, 
ob er ihn erwerben will. Das Gesetz 
scha� t damit die Möglichkeit, nicht 
genehme Dritte fernzuhalten. Das 
Vorkaufsrecht kann jedoch durch Ver-
einbarung unter den Miteigentümern 
aufgehoben werden, womit sie frei 
verfügen können. Im Stockwerkeigen-
tum wäre das Vorkaufsrecht hinder-
lich, weshalb die gesetzliche Rege lung 

dort umgekehrt ist: Stockwerkeigen-
tümer haben kein Vorkaufsrecht 
untereinander, es sei denn, sie würden 
es vereinbaren und im Grundbuch 
vormerken lassen.

Die Miteigentümer handeln für ihr 
Objekt in erster Linie nach der von 
 ihnen selbst erlassenen Nutzungs- 
und Verwaltungsordnung. Sie handeln 
grundsätzlich gemeinsam, wobei das 
Gesetz in den Art. 647a � . ZGB für die 
interne Willensbildung nach dem 
Grad der «Wichtigkeit einer Mass-
nahme» unterscheidet, ob eine 
Einzel stimme ausreicht oder ob ein 
Mehrheits- oder gar ein Einstimmig-
keitsbeschluss (z. B. für die Veräusse-
rung der Sache) nötig ist.

Gemeinsam Eigentum erwerben
Vorteile und Gestaltungsmöglichkeiten des Gesamteigentums

MLaw  Severin Bingesser, 
Baden/Bremgarten

Wenn der Traum vom Eigenheim in Er-
füllung geht, gilt es eine grundlegende 
Entscheidung zu tre� en: Soll die Lie-
genschaft zu Miteigentum, zu Gesamt-
eigentum oder zu Alleineigentum er-
worben werden? Die Beantwortung 
dieser Frage ist oft komplex und erfor-
dert eine gründliche Analyse der Rah-
menbedingungen und Interessen im 
Einzelfall. Nicht selten lautet die Emp-
fehlung allerdings: Gesamteigentum.

Gesamteigentum 
einfach erklärt

Gesamteigentum ist neben Miteigen-
tum und Alleineigentum eine der mög-
lichen Eigentumsformen. Beim Ge-
samteigentum sind mehrere Personen 
gemeinsam Eigentümer des gesamten 
Grundstücks. Das Eigentum am Haus 
oder an der Wohnung steht allen Betei-
ligten ungeteilt und gemeinsam zu. 
Kein Eigentümer kann allein über sei-
nen Anteil verfügen. Entscheidungen 
müssen gemeinsam getro� en werden. 

Gesamteigentümer infolge 
einfacher Gesellschaft

Mit dem Erwerb einer Liegenschaft zu 
Gesamteigentum begründen die Käu-
fer eine einfache Gesellschaft. Denn 
eine einfache Gesellschaft entsteht im-
mer dann, wenn sich zwei oder mehr 
Personen zusammenschliessen, um ge-
meinsam ein Ziel zu verfolgen – in die-
sem Fall den Kauf und den Besitz einer 
Liegenschaft. Im Kaufvertrag und im 
Grundbuch werden die Käufer einzeln 
als Gesamteigentümer aufgeführt, wo-
bei festgehalten wird, dass das Grund-
stück den Eigentümern zu Gesamt-
eigentum infolge einfacher Gesell-
schaft gehört.

Die einfache Gesellschaft ist eine 
� exible und informelle Rechtsform, die 
keinen speziellen gesetzlichen Anfor-

derungen unterliegt und formlos be-
gründet werden kann. Sie erö� net zu-
dem die Möglichkeit, die individuellen 
Bedürfnisse und Wünsche der Gesell-
schafter in einem Gesellschaftervertrag 
detailliert zu regeln: Die Gesamteigen-
tümer können ihre � nanziellen Beiträ-
ge und P� ichten festlegen und bestim-
men, wem bei Au� ösung der einfachen 
Gesellschaft die Liegenschaft zugewie-
sen wird und zu welchen Bedingungen. 
Ebenso können und sollten sich die 
Eigentümer über die Verteilung eines 
allfälligen Gewinns oder Verlusts ver-
ständigen.

Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit, 
eine «Anwachsungsklausel» zu verein-
baren. Diese verhindert, dass beim Ab-
leben eines Gesamteigentümers dessen 
Anteil an der Liegenschaft in den Nach-
lass und somit in die Verfügungsmacht 
der Erbengemeinschaft fällt. Stattdes-
sen wird die Liegenschaft im Todesfall 
dem überlebenden Eigentümer zu Al-
leineigentum zugewiesen. So kann eine 
Einmischung der Erben in die Belange 
der Liegenschaft verhindert werden 
und der überlebende Gesamteigentü-
mer kann sämtliche Angelegenheiten 
weiterhin selbstständig besorgen. In 

den Nachlass fällt lediglich eine Geld-
forderung in der Höhe des Wertes des 
Liegenschaftsanteils des verstorbenen 
Gesellschafters.

Was passiert bei einer 
Trennung oder Scheidung? 

Eine Trennung bei Konkubinatspaaren 
oder eine Scheidung bei Ehegatten 
führt grundsätzlich zur Au� ösung der 
einfachen Gesellschaft. Die Folgen und 
das Vorgehen bei einer Trennung bzw. 
Scheidung richten sich in erster Linie 
nach der im Gesellschaftervertrag ge-
tro� enen Regelung. Die einfache Ge-

sellschaft wird aufgelöst und liquidiert. 
Dabei besteht die Möglichkeit, die Lie-
genschaft auf einen Gesellschafter zu 
übertragen oder an einen Dritten zu 
veräussern. Bei einer Scheidung ist zu-
dem derjenige Ehegatte, der ein über-
wiegendes Interesse an der Liegen-
schaft nachweisen und den anderen 
Ehegatten auszahlen kann, berechtigt, 
die Zuweisung des Grundstücks zu ver-
langen.

Fazit: Flexibilität und 
Gestaltungsmöglichkeiten

Mit dem Erwerb eines Grundstücks zu 
Gesamteigentum erö� nen sich für die 
Käufer zahlreiche Gestaltungsmöglich-
keiten. Die Beiträge der Eigentümer an 
den Unterhalt der Immobilie, die Ver-
waltung des Eigenheims sowie die Fol-
gen bei Au� ösung der Gesellschaft kön-
nen geregelt werden. Ebenso kann das 
Eigenheim im Todesfall dem überle-
benden Partner zugewiesen und damit 
der Verfügungsmacht der Erbenge-
meinschaft entzogen werden. Für eng 
miteinander verbundene Personen ist 
ein Erwerb zu Gesamteigentum daher 
oft die zu empfehlende Lösung.

Hätten Sie gewusst, dass ...

— bei Miteigentum feste Quoten be-
stehen, welche auch im Grundbuch ein-
getragen sind?

— Gesamteigentum viel Spielraum für 
individuelle Regelungen in einem Ge-
sellschaftervertrag bietet und insbeson-
dere die Verteilung von Gewinn oder 
Verlust vertraglich geregelt werden 
kann?

— Miteigentümer untereinander ein 
Vorkaufsrecht gegenüber jedem Nicht-
miteigentümer haben, der einen Mit-
eigentumsanteil erwerben will?

— bei Gesamteigentum eine «Anwach-
sungsklausel» für den Todesfall verein-
bart werden kann?

— nicht verheiratete Parteien nur dann 
einen WEF-Vorbezug aus der 2. Säule 
machen können, wenn das betreffende 
Grundstück im Miteigentum erworben 
wird?

Liegenschaftserwerb im Konkubinat
Der Erwerb eines Grundstücks durch 
Konkubinatspaare erfolgt in aller Regel 
zu Miteigentum, wobei die Beteili-
gungsquoten beim Kauf festgelegt und 
im Grundbuch eingetragen werden. Bei 
der Festlegung der Beteiligungsquoten 
sind sämtliche eingebrachten Mittel zu 
berücksichtigen, um sicherzustellen, 
dass ein späterer Veräusserungserlös 
korrekt unter den Miteigentümern ver-
teilt wird.

Entscheiden sich zwei nicht verheirate-
te Parteien, ein Grundstück zu Gesamt-
eigentum (statt zu Miteigentum) zu er-
werben, ist zusätzlich der Abschluss 
eines schriftlichen Gesellschaftsver-
trags ratsam, worin die Beteiligungsver-
hältnisse geregelt sind. Auch beim Er-
werb zu Miteigentum emp� ehlt sich – 
zusätzlich zum Kaufvertrag – ein 
separater Vertrag zwischen den Konku-
binatspartnern, da sich die interne Be-

teiligung auch während der Haltezeit 
des Grundstücks verändern kann (z. B. 
durch Leistung von Amortisationszah-
lungen). Damit sind beide Parteien für 
alle Fälle (Tod, Trennung, Verkauf etc.) 
gewappnet.

Zu beachten ist: Wollen nicht ver-
heiratete Parteien ein Grundstück mit-
hilfe von Mitteln aus der 2. Säule (BVG) 
erwerben, wird dieser Vorbezug von-
seiten der Pensionskasse nur gewährt, 

wenn das Grundstück im Miteigentum 
erworben wird.

Da nicht verheirateten Paaren kein 
gegenseitiger gesetzlicher Erban-
spruch zusteht, ist es – ungeachtet der 
Eigentumsform – empfehlenswert, im 
Zusammenhang mit dem Erwerb von 
Grundeigentum sogleich auch die erb-
rechtlichen Verhältnisse zu regeln.

 MLaw Jael Schmid, Aarau
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